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DER CHEFREDAKTOR IM GESPRACH MIT ...

... Bundesrat

Samuel Schmid

Die Schweizer Armee hat drei stra-
tegische Auftrige: Existenzsicherung
und Katastrophenbhilfe, Friedensforde-
rung, Raumschutz und Verteidigung.
Die Armee XXI muss diese Auftrage
bewiltigen konnen. Welche Prioritit
geben Sie den drei Teilauftrigen?

Die Armee XXI muss in der Lage sein,
alle diese drei Auftrige auszufiihren. Es wi-
re falsch, einen oder zwei dieser Auftrige als
weniger wichtig zu betrachten, gerade
auch in der personellen und materiellen
Dotierung. Hingegen kann je nach Lage
der eine oder andere der Auftrige prioritar
sein. In der normalen Lage — also heute —
sind dies Beitrige zur internationalen Frie-
densunterstiitzung und Krisenbewiltigung
sowie subsidiire Einsitze zur Privention
und Bewiltigung existenzieller Gefahren.
In der besonderen Lage kommen Raum-
sicherungseinsitze mit gleicher Prioritit
hinzu. In der ausserordentlichen Lage steht
die Integritit der Schweiz auf dem Spiel;
dann hat die Verteidigung hochste Prio-
ritat.

Zur Verteidigung, dem am wenigs-
ten wahrscheinlichen Fall: Die Armee
XXI ist das Kernelement der Lan-
desverteidigung. Um aber einem An-
greifer begegnen zu kdnnen, miisste

sie noch «aufwachsen». Wie muss man
sich diesen Aufwuchs konkret vorstel-
len?

Zunichst muss ich festhalten, dass wir
hier von einem derzeit nicht absehbaren
und fiir die absehbare Zeit wenig wahr-
scheinlichen Fall sprechen. Er ist aber nicht
auf alle Zeit unmoglich. Es ist die Pflicht
der Armee, ebenso wie des VBS, sich auch
mit solchen Fillen zu befassen, wenn auch
nicht als Gegenstand konkreter Planung.
Mit Aufwuchs ist eine Vergrosserung und
Verstirkung der Armee jenseits des Aktiv-
bestandes und der Reserven gemeint, der
dann nétig wiirde, wenn eine schwer wie-
gende Verschlechterung der sicherheits-
politischen Lage absehbar wire. In einer
solchen Situation konnte der Bundesrat
dem Parlament beantragen, zunichst die
gesetzlich mogliche Hochstmenge von
Diensttagen (330 flir Soldaten) auszu-
schopfen, eventuell die Dienstleistungs-
pflicht zahlen- und altersmissig auszuwei-
ten und Zusatzkredite fiir die Beschaffung
von mehr Ristungsgiitern bzw. Errich-
tung weiterer militirischer Bauten zu spre-
chen.

Ein Kampf zur Wahrung unserer
Souveranitat ist im Alleingang nicht
mehr moglich. Sollte die Landes-

F/A-18: Kommission nimmt Abschluss

der Einfiihrungsphase mit Genugtuung zur Kenntnis

Die Sicherheitspolitische Kommis-
sion des Nationalrates erklart sich mit
dem Abschluss des Beschaffungspro-
gramms F/A-18 vollumfinglich zu-
frieden.

Die Sicherheitspolitische  Kommission
des Nationalrates (SiK-N) hat mit Genug-
tuung vom Abschluss des Beschaffungs-
programms F/A-18, dem grossten R iistungs-
vorhaben der letzten zehn Jahre, Kenntnis
genommen und gratuliert dem Departe-
ment flir sein ausgezeichnetes Management
in dieser Angelegenheit, dank dem iiber
200 Millionen Franken eingespart werden
konnten.

Die SiK-N liess sich auch tiber den Stand
beim Projekt zur Ablosung des Aufklarungs-
flugzeuges Mirage III RS informieren. Sie
hilt in diesem Zusammenhang fest, dass das
Departement schon 1992 im Rahmen der

Diskussionen um die Beschaffung der F/A-
18 des Modelles C/D darauf hingewiesen
hatte, dass die Herstellung dieses Typus um
die Jahrhundertwende aufgrund der Ein-
fiihrung eines neuen Modells (E/F) einge-
schrinkt oder gar eingestellt wiirde. Im
Frithling 1999 erkundigte sich die SiK-N
beimVBS, welche anderen Moglichkeiten es
gebe, um die Mirage III RS zu ersetzen.

Die SiK-N ist im Ubrigen weiterhin
tiberzeugt, dass die F/A-18 des Modells C/D
zurzeit eines der weltweit leistungsfihigsten
Kampfflugzeuge ist und den Bediirfnissen
der Schweizer Luftwafte voll und ganz ge-
recht wird.

Die Kommission ist voller Zuversicht,
dass die Ablosung der Mirage III RS ebenso
professionell erfolgt, wie die Einflihrung der
F/A-18.

(Bern, 29. Februar 2000) A.St.
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regierung diese Tatsache nicht auch
als Rahmenbedingung oder Eckwert
definieren?

Die Aussage, dass die Wahrung der Sou-
verdnitit oder die Verteidigung gegen einen
militirischen Angriff autonom nicht mehr
moglich sei, kann ich nicht stehen lassen.
Es ist wohl wahr, dass die Bedrohungen,
Gefahren und Risiken stirker grenziiber-
schreitend sind als vor einem Dutzend Jah-
ren. Es ist auch unbestritten, dass die Strate-
gie der Sicherheit durch Kooperation die
Richtige ist. Unser Ziel muss sein, die
Handlungsfreiheit der Schweiz in allen La-
gen zu maximieren. Auf einen hypotheti-
schen militirischen Angrift bezogen, heisst
das: Wir miissen in der Lage sein, je nach
gegnerischem Krifteansatz autonom die
militirische Verteidigung sicherzustellen
oder — wenn die Neutralitit durch einen
Angrift auf die Schweiz hinfillig wiirde —
gemeinsame Sache mit anderen Staaten
zu machen, die dem gleichen Aggressor
gegeniiberstehen. Ein kategorischer Ver-
zicht auf die autonome Verteidigung wire
weder von der Faktenlage her angebracht
noch mit der Neutralitit vereinbar. Ein
kategorischer Verzicht auf die Option der
Verteidigung in Kooperation wire fahr-
lassig.

Zum Raumschutz, einem aktuellen
Bediirfnis: Raketenabwehr ist nur im
europaischen Verbund moglich. Wird
die Landesregierung den Militars offi-
ziell die Ermichtigung zu Abspra-
chen und zur Ausarbeitung von Kon-
zepten und Riistungsvorhaben geben?

Raumsicherung bezieht sich — in der
Terminologie des SIPOL B 2000 — auf den
Schutz strategisch wichtiger Riume und
Installationen und des Luftraumes. Die
Raketenabwehr ist ein anderes Thema, das
in den Auftrag «Verteidigung» fillt. Die
potenzielle Bedrohung durch Raketen
mittlerer und grosser Reichweite ist im
Zunehmen begriften, auch wenn sie der-
zeit noch nicht wirklich akut ist. Die tech-
nischen Moglichkeiten zur Abwehr solcher
Flugkorper sind aber gegenwirtig noch
bescheiden. Darum ist dieses Thema weiter
zu beobachten, sowohl in Bezug auf die
Bedrohung als auch auf die technischen
Abwehrmoglichkeiten. Internationale Ab-
sprachen oder gar Riistungsbeschaffungen
wiren aber verfritht; im Vordergrund steht
die Analyse.

Zur subsididren Existenzsicherung,
dem wahrscheinlichsten Fall: Wird die




Schweiz dem Schengen-Abkommen
beitreten? Wird es eine operative Bun-
despolizei geben? Wird sich der
Bevolkerungsschutz auch mit Fragen
der Existenzsicherung auseinander
setzen?

Solange wir nicht Mitglieder der EU
sind, ist ein direkter Beitritt zum Schen-
gen-Abkommen nicht méglich.  Die
Schweiz hat versucht und wird weiter ver-
suchen, dies durch bilaterale Abkommen
mit den Nachbarstaaten wettzumachen —
auch wenn dies gegentiber einem Beitritt
zum Schengen-Abkommen nur die zweit-
beste Losung ist. Die Rolle und Ausstat-
tung der Bundespolizei ist eine der Fragen,
die im Rahmen von USIS (Uberpriifung
des Systems innere Sicherheit der Schweiz)
behandelt werden. Es wire verfriiht, hier
bereits Aussagen machen zu wollen. Was
die Frage zum Bevolkerungsschutz betrifft,
so wird er in Zukunft wie schon in der
Vergangenheit auf die Existenzsicherung
ausgerichtet sein.

Zur Friedensforderung, dem ak-
tuellen Fall: Das VBS wihlte den
Weg der pragmatischen Annidherung.
Namibia, Westsahara, Gelbmiitzen fiir
die OSZE in Bosnien, Swisscoy im
Kosovo. Alle Aktivititen sind etwas
zufillig entstanden. Einige Einsitze
waren moglicherweise eher subaltern.
Mit Armee XXI hitten wir die Mog-
lichkeit, Einsatzmoglichkeiten zu de-
finieren und die entsprechenden For-
mationen aufzubauen. Diese Elemen-
te konnte man dann bei UNO und
OSZE anmelden. Ich denke an Logis-
tik, Ubermittlung oder HQ-Kapa-
zitat. Was meinen Sie zur Idee, die
Einsatzmoglichkeiten der Schweizer
Armee im Ausland bereits «vordienst-
lich» zu deklarieren?

| Gelesen

| in «LETEMPS» vom 24. Januar 2001 unter |
| «La chronique» von Nationalrat Jacques-
| Simon Eggly:
: «Dans ses premicres déclarations, le
| Conseiller fédéral Samuel Schmid a laissé
entendre deux choses. S’1l avait été en fonc-
tion plus tot, le cheminement vers le con-
| cept Armée XXI et été sans doute un peu
diftérent. Mais il hérite un dossier sur lequel
| des décisions ont été prises et il les assume.
Toutefois, les décisions en question lais-
sent encore des marges d’'incertitude et des
points a déterminer.
| Le nouveau ministre de la Défense
| entend respecter un calendrier serré qui
| devrait permettre que chacun soit au clair
| dans le plus proche avenir possible.» G.

| —

- Davos, Landquart, Ziirich, Bern, Genf:

Sicherheitsraum Schweiz gefahrdet?

Einzelne Medien haben in ihrer Bericht-
erstattung  tUber die innere Sicherheit
wihrend des World Economic Forum
(WEF) die Wahrheit tiber Fithrung und
Einsatz von Polizei, Festungswachtkorps
und Milizarmee im Raume Davos unter-
schlagen oder verzerrt. Der falsche Eindruck
wird erweckt, die Regierung des Kantons
Graubtinden entscheide politisch, polizei-
lich und militirisch im Alleingang: «Polizei-
einsatz wie in Diktatur, «Kriegsspiel, «Poli-
zeiputsch» (Sonntagspresse vom 28. Januar
2001). Mit Ausdriicken wie «Alpenfestung
Davos», «Belagerungszustand» und «Sperr-
zone» wird masslos tibertrieben.

Gemiss Bundesverfassung sorgen Bund
und Kantone «im Rahmen ihrer Zustindig-
keiten fiir die Sicherheit des Landes und den
Schutz der Bevolkerung» und «koordinieren
ihre Anstrengungen im Bereich der inneren
Sicherheiv. Sowohl die Bundesversamm-
lung als auch die Landesregierung haben die
Aufgabe, Massnahmen zur Wahrung der
inneren Sicherheit zu treffen. Die Armee
«unterstiitzt die zivilen Behorden bei der
Abwehr schwer wiegender Bedrohungen
der inneren Sicherheit». Die Polizeihoheit
liegt auf Grund der bundesstaatlichen Auf-
gabenverteilung bei den Kantonen. Damit
ist fiir die Sicherheit des WEF die Kantons-
polizei Graubiinden zustindig. Der Bund
tigt flir die volkerrechtlich geschiitzten
Personen letztlich die Verantwortung und

beteiligt sich an den diesbeziiglichen Kos-
ten.

Die Biindner Regierung hatte den Bund
friihzeitig um zusitzliche Unterstiitzung fi-
nanzieller, materieller und personeller Art
ersucht, wozu sich der Bundesrat am 4. Juli
2000 bereit erklirte. Er hat dies am 17.Ja-
nuar 2001 bestitigt, auch in seiner Antwort
auf die Einfache Anfrage «World Economic
Forum, Sicherheit fiir Davos» von National-
rat J. Alexander Baumann (SVP, TG) vom |
12. Dezember 2000. Mogliche terroristische |
Bedrohungen — zum Beispiel Anschlige ge-
gen Einrichtungen der Energie, der Uber-
mittlung und der Versorgung — erfordern
einen grossriumigen und mannschaftsstar-
ken Einsatz. Dieser ist insbesondere durch
kurzfristig in den Assistenzdienst im Gross-
raum Chur befohlene Milizformation des
Territorialregimentes 18 geleistet worden.

Bestitigte Erkenntnis: Die innere Sicher-
heit der Schweiz ist mit den jetzigen Perso-
nalbestinden der Polizei sowie des Grenz-
wacht- und des Festungswachtkorps nur im
Normalfall gewihrleistet. In besonderen
Lagen muss spitestens bei tiber 48 Stunden
Einsatzdauer die Unterstiitzung der Armee
angefordert werden. Diese Tatsache ist bei
der Planung der «Armee XXI» zwingend zu
berticksichtigen.

Oberst Heinrich Wirz,
Militarpublizist

Zunichst einmal spricht gar nichts ge-
gen einen pragmatischen Ansatz, wie er un-
ser Engagement in den Neunzigerjahren
geprigt hat. Immerhin ist darin jene Linie
erkennbar, die im SIPOL B 2000 ihren
definitiven Niederschlag fand. Fir die
Armee XXI geht es ganz sicher darum, un-
sere Fihigkeiten und nicht nur fiir die Be-
reiche Logistik, Ubermittlung oder HQ-
Kapazitit auszubauen, zu internationaler
Friedensunterstiitzung und Krisenmanage-
ment beizutragen. Das liegt in unserem
eigenen Interesse. Absolut zwingend — und
unumstritten — ist aber, dass wir in Bezug
auf jeden Einsatz selber entscheiden, ob die
Schweiz ein Kontingent stellt, wie gross
dieses ist, welche Funktion es haben und
wie es ausgertistet sein soll. Unter diesem
Vorbehalt wire es durchaus denkbar, der
UNO oder der OSZE mitzuteilen, welches
unsere Kapazititen sind.

Zum Armeeleitbild: wurden auch
Alternativen gepriift? Das geplante
modulare Konzept strebt NATO-
Kompatibilitit an. Bleibt die Miliz-
tradition und -kultur und der Ein-
bezug der Kantone trotzdem gewihr-
leistet? Es sollten 20000 Berufsleute
rekrutiert werden. Bei den Berufsoffi-
zieren verzeichnen wir zurzeit mehr
Abginge als Zuziige. Gibt es eine

Variante fiir den Fall, dass das Berufs-
personal die erwarteten Bestinde
nicht abdecken kann?

Das Armeeleitbild (ALB) griindet auf
den SIPOL B 2000. Es geht im ALB da-
rum, diese Vorgaben umzusetzen, die vom
Bundesrat verabschiedet und vom Parla-
ment mit Zustimmung zur Kenntnis ge-
nommen wurden. In diesem Sinn kann es
beim ALB nicht darum gehen, fundamen-
tal andere Ansitze zu verfolgen. Interopera-
bilitat — die Fahigkeit, mit anderen Streit-
kriften zusammenzuarbeiten — geht nicht
auf Kosten der Miliztradition oder des Ein-
bezugs der Kantone. Fiir die Berufskompo-
nente der Armee sind keineswegs 20000
Personen vorgesehen. Es geht darum, die
Zahl der Berufsmilitirs von 3600 auf zirka
7000 zu erhdhen und eine — derzeit noch
nicht bestimmte — Anzahl von Zeitmilitir
zu rekrutieren. Die Anstellungsbedingun-
gen miissen ausreichend attraktiv gestaltet
werden, damit die Rekrutierungsziele
erreicht werden konnen; das ist eine Be-
dingung flir die Umsetzung der Armee
XXI. |

ASMZ Nr.3/2001 5



	Der Chefredaktor im Gespräch mit Bundesrat Samuel Schmid

